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1. Einführung 
1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet für die Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Zehdenick 
befindet sich in der Stadt Zehdenick westlich der Exinstraße.  
Der räumliche Geltungsbereich des Änderungsbereiches umfasst die Flurstücke 423/3 tlw., 
424/2 tlw., 425/2 tlw., 430/3 tlw., 430/5 tlw., 545 tlw., 427 tlw., 428/5 tlw., 428/6, 429/1 tlw., 
429/2 tlw., 609 tlw., 546, 547, 644, 645, 1082, 1083 und 1084, Flur 20, Gemarkung Zehde-
nick mit einer Größe von 1,9 ha.  
 
Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt  
• im Norden durch Wohngrundstücke der nördlich gelegenen Kirschenallee  
• im Osten durch Wohngrundstücke der Exinstraße und 
• im Westen und Süden von einer im geltenden Flächennutzungsplan dargestellten 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Garten- und Grabeland".  
 

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes im Stadtgebiet, ohne Maßstab , GeoBasis-DE/LGB 2023 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem geltenden FNP der Stadt Zehdenick vom Mai 2010, bekanntgemacht 
am 8. Juni 2010, mit dem räumlichen Geltungsbereich der Änderung (rot), ohne Maßstab, genor-
det 

 

1.2 Ausgangssituation 
 Bestand und Nutzung 

Das Plangebiet wird derzeit teils als Gartenland und landwirtschaftliche Fläche genutzt. 
In der Mitte des Plangebiets befinden sich Schuppen der angrenzenden Wohnbebau-
ung. Im westlichen Bereich des Plangebietes befinden sich entlang der Exinstraße ein- 
und zweigeschossige Wohnhäuser. Östlich besteht eine Parkanlage mit dahinter liegen-
der Wohnbebauung. Nördlich wird das Plangebiet von der Wohnbebauung an der 
Kirschenallee begrenzt. 

 Erschließung 
Die äußere verkehrliche Erschließung erfolgt über die Exinstraße. Das Stadtzentrum so-
wie die zentralen Versorgungsbereiche sind etwa 1-2 km entfernt. Fußläufig gut zu er-
reichen ist die Havelland-Grundschule. Die nächsten Bushaltestellen sind ca. 1.000 m 
vom Plangebiet entfernt und befinden sich an der Friedhofsstraße auf Höhe der Havel-
land-Grundschule. Dort werden die Buslinien 842, 843, 845 und 850 mit u. a. dem Ziel 
Bahnhof Zehdenick bedient.  
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1.3 Anlass und Erforderlichkeit der Planung 
Das städtebauliche Erfordernis für die Entwicklung des Plangebietes besteht in der 
Schaffung von Wohnraum in der Stadt Zehdenick. Für die Flächen im Geltungsbereich 
besteht das Interesse zur Entwicklung von Wohnraum. Das Interesse deckt sich mit dem 
Planungsziel der Stadt Zehdenick Wohnraum zu schaffen. 
Gemäß Ziel 5.6 des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion (LEP HR) sind Mittel-
zentren Schwerpunkte für die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen. Innerhalb dieser 
Schwerpunkte ist eine quantitativ uneingeschränkte Entwicklung von Wohnsiedlungsflä-
chen möglich. Gemäß Festlegungskarte zum LEP HR stellt die Stadt Zehdenick gemein-
sam mit der Stadt Gransee ein Mittelzentrum in Funktionsteilung dar. Auf dieser Grund-
lage soll die Siedlungsentwicklung in dem Mittelzentrum konzentriert werden und der 
Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt Zehdenick entsprochen werden. Zudem tragen 
steigende Mieten und Grundstückspreise in der Metropole Berlin sowie im Berliner Um-
land dazu bei, dass verkehrsgünstig gelegene Städte mit einem vergleichsweise preis-
werten Wohnungsmarkt an Attraktivität zunehmen.  
Um eine städtebaulich geordnete Entwicklung des Standortes zu gewährleisten, wurde 
auf der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick am 28. Novem-
ber 2019 der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "An der Exinstraße" gefasst. 
Am 8. Dezember 2022 ergänzte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zehdenick 
den Aufstellungsbeschluss und erweiterte den räumlichen Geltungsbereich nach Süden. 
Es ist beabsichtigt, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung von Wohngebäuden und einer Grünanlage zu schaf-
fen bzw. die vorhandenen baulichen Anlagen sowie die Erschließung zu sichern. Das 
Plangebiet des Bebauungsplans liegt nicht vollständig innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches der Flächennutzungsplanänderung. Der räumliche Geltungsbereich der 
Änderung des Flächennutzungsplans erstreckt sich über etwa die Hälfte des räumlichen 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans "An der Exinstraße" da für den nordöstlichen Teil 
des Plangebiets bereits eine Darstellung als Wohnbaufläche im geltenden Flächennut-
zungsplan besteht.  
In dem geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Zehdenick in der Fassung vom Mai 
2010, bekanntgemacht am 8. Juni 2010 ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirt-
schaft sowie als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Garten- und Grabeland darge-
stellt. Da nach den Entwicklungsgrundsätzen der Bauleitplanung gemäß § 8 Abs. 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) Bebauungspläne grundsätzlich aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln sind, wird hinsichtlich der generellen Zielvorstellung des Bebauungsplans 
(Allgemeines Wohngebiet) deutlich, dass der beabsichtigte Bebauungsplan gegenwärtig 
nicht vollständig aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar ist. Die bisherige Flächen-
nutzungsplan-Darstellung steht einer baulichen Nutzung dieser Fläche als Wohnbauflä-
che teilweise entgegen. Aufgrund dieser bauplanungsrechtlichen Zusammenhänge 
ergibt sich das Erfordernis, den Flächennutzungsplan zu ändern. Dies erfolgt im Paral-
lelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. 
Planungsalternativen 
Für die vorgesehene Nutzung bestehen gemäß Flächennutzungsplan in der Stadt Zeh-
denick auch andere Flächen, auf denen eine Wohnnutzung realisierbar wäre jedoch 
nicht in der Größe. Die Eigentümer und die Stadt Zehdenick sind an einer Entwicklung 
der Flächen interessiert. Vor dem Hintergrund des flächenschonenden Umgangs mit 
Grund und Boden kann mit der Entwicklung teilweise eine Flächeninanspruchnahme im 
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unerschlossenen Freiraum vermieden werden, da bereits ein großer Teil der Fläche für 
den Bebauungsplan als Wohnfläche dargestellt ist. 

1.4  Standortalternativenprüfung 
 

 
Abb. 3: Übersichtsplan Alternativstandorte 

 
Für die Entwicklung von Wohnbauflächen kommen in der näheren Umgebung des Plan-
gebietes die Flächen A, B und C in Frage. Die Flächen liegen im unbebauten Außenbe-
reich werden aber von mindestens zwei Seiten von Wohnbebauung begrenzt. Der gel-
tende Flächennutzungsplan der Stadt Zehdenick vom Mai 2010 stellt für die Flächen 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung Garten- und Grabeland sowie Flächen für die 
Landwirtschaft dar. Es besteht somit ebenfalls ein Erfordernis für eine Flächennutzungs-
plan-Änderung, um an diesen Stellen Wohnraum zu schaffen. 
Die Standorte A und C fallen flächenmäßig kleiner aus als das Plangebiet an der Exin-
straße, sind also nicht für die gleiche Menge an Wohnraum geeignet. Für die Fläche C 
wurde der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Östlich Grüner Weg/ südlich 
Robinienweg“ bereits gefasst. 
Die Flächen im Bereich des Standorts B weisen eine heterogene Eigentumsstruktur auf, 
daher ist dort aufgrund der vielfältigen Interessen der Eigentümerinnen zurzeit keine Ent-
wicklung möglich. 
Nach der Betrachtung von drei möglichen Alternativstandorten in der näheren Umge-
bung erscheint das Plangebiet des Bebauungsplans trotz der Lage am Siedlungsrand 
von Zehdenick derzeit der geeignetere Standort für die Entwicklung von Wohnbauflä-
chen zu sein. Grund dafür sind die Eigentumsverhältnisse, die Größen der Flächen so-
wie das Interesse der Eigentümer zur Entwicklung der Fläche. 
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1.5  Planverfahren 
Die Änderung des Flächennutzungsplans wird im Verfahren nach §§ 2, 3, 4 und 4a 
BauGB durchgeführt.  
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem 
Umweltbericht bewertet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine wichtigen 
Gründe, die zu einer Verlängerung der Dauer der öffentlichen Auslegung von mindes-
tens 30 Tagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB führen, vor.  
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2. Raumordnung und Landesplanung  
2.1 Landesentwicklungsplan  

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion wurde von den Landesregierungen Ber-
lins und Brandenburgs jeweils als Rechtsverordnung erlassen und trat am 1. Juli 2019 
in Kraft. Das Plangebiet liegt gemäß Festlegungskarte 1 des Landesentwicklungsplans 
Hauptstadtregion vom 29. April 2019 weder im Freiraumverbund (Ziel 6.2) noch im Ge-
staltungsraum Siedlung (Ziel 5.6 Absatz 1). Die Stadt Zehdenick befindet sich im Weite-
ren Metropolenraum (WMR) und bildet nach Festlegungskarte des LEP HR gemeinsam 
mit der Stadt Gransee ein Mittelzentrum in Funktionsteilung.  
Folgende weitere Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind für die Änderung des 
Flächennutzungsplans relevant. 
Grundsatz 5.1 LEP HR – Innenentwicklung und Funktionsmischung 
Der Grundsatz (G) 5.1 Abs. 1 des LEP HR bezieht sich auf die Siedlungsentwicklung im 
Hinblick auf die „Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen innerhalb vorhandener 
Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur auf die In-
nenentwicklung […]“. Das Plangebiet liegt am Rande  des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils und wird im Osten durch die Verkehrsfläche der Exinstraße erschlossen. Die 
Begründung des G 5.1 LEP HR sieht vor, dass Innenentwicklung Vorrang vor der Ent-
wicklung des Außenbereichs hat sowie die Vermeidung der Inanspruchnahme von Frei-
flächen. Die Entwicklung des Plangebietes stellt eine Arrondierung eines teilweise bau-
lich vorgeprägten Gebietes unter Inanspruchnahme der vorhandenen Infrastruktur dar. 
Es werden Standortalternativen im westlich angrenzenden Siedlungsgebiet (Innenbe-
reich) der Stadt Zehdenick untersucht (siehe Kap. 1.4). Im Ergebnis sind keine geeigne-
ten Alternativen innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils vorhanden. 
Ziel 5.4 LEP HR – Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen 
Die Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen ist nach Z 5.4 LEP HR zu vermeiden, 
da sie keinen Zusammenhang des bebauten Ortsteils darstellen und kein Siedlungsge-
biet ergeben. Eine Splittersiedlung ist u.a. laut dem Kommentar BauGB (begründet von 
Bielenberg, Ernst, Zinkahn; fortgeführt von Krautzberger; herausgegeben von Külpmann 
(2022): Band II §§ 9a – 35 BauGB Randnummer 15b des § 34 BauGB) „städtebaulich 
unerwünscht“ und wird dem Außenbereich nach § 35 BauGB zugeordnet. In der Begrün-
dung des Ziels 5.4 LEP HR führt „die Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen […] 
zu unerwünschtem Flächenverbrauch sowie klimaschädigenden Emissionen infolge des 
erhöhten Verkehrsaufkommens und zieht meist zusätzliche Erschließungsmaßnahmen 
nach sich.“ „Eine Erweiterung ist eine […] raumbedeutsame Ausdehnung des vorhande-
nen Siedlungskörpers in den ihn umgebenden Außenbereich oder Freiraum.“  
Es entsteht keine Splittersiedlung. Durch die Entwicklung des Plangebietes entsteht auf-
grund der Größe nur ein sehr geringes zusätzliches Verkehrsaufkommen, was geringe 
zusätzliche Erschließungsmaßnahmen nach sich zieht.  
Grundsatz 5.8 LEP HR – Wohnsiedlungsflächenentwicklung in den Städten der zweiten 
Reihe 
Zusätzlich sollen nach Grundsatz 5.8 LEP HR in „Städten der zweiten Reihe“, „wachs-
tumsbedingte Bedarfe an Wohnsiedlungsflächen besondere Berücksichtigung finden“. 
Dieser Grundsatz soll das Bevölkerungswachstum in Berlin sowie im Berliner Umland 
auffangen und zur „Stabilisierung und Entwicklung der Städte der zweiten Reihe beitra-
gen“ (Begründung zu G 5.8 LEP HR). Die Stadt Zehdenick ist ein Mittelzentrum in 
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Funktionsteilung. Es besteht eine Bahnverbindung nach Berlin in unter 60 Minuten. Da-
her soll in der Stadt Zehdenick ein Schwerpunkt auf die Entwicklung und Ausweisung 
von Wohnsiedlungsflächen gelegt werden. 
Im zweiten Satz des Grundsatzes heißt es, dass die Siedlungsflächen „für die Woh-
nungsversorgung vorrangig im Umfeld der Schienenhaltepunkte entwickelt werden“ sol-
len. Der Standort Zehdenick Bahnhof, mit einer Entfernung von 1,9 km Luftlinie bzw. 2,2 
km Fußweg bildet den hauptsächlichen Schienenhaltepunkte der Stadt aus. Trotz der 
Entfernung zu dem Schienenhaltepunkt kann die Entwicklung von Wohnsiedlungs-
flächen in Zehdenick vorangebracht werden, in dem das Plangebiet zur Wohnfläche um-
genutzt wird. 
Ziele der Raumordnung stehen der Flächennutzungsplanänderung gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB nach jetzigem Kenntnisstand nicht entgegen. 

2.2 Regionalplanung  
Die Stadt Zehdenick liegt im Landkreis Oberhavel in der Region Oberhavel-Nord. Der 
Sachliche Teilplan "Freiraum und Windenergie" (ReP FW) wurde am 21. November 2018 
als Satzung beschlossen und wurde mit Bescheid vom Juli 2019 teilweise genehmigt. 
Der Regionalplan "Rohstoffsicherung" (ReP-Rohstoffe) wurde im November 2010 als 
Satzung beschlossen und trat im November 2012 nach seiner Bekanntmachung in Kraft. 
Der Sachliche Teilregionalplan "Grundfunktionale Schwerpunkte" (GSP) befindet sich 
derzeit in Aufstellung. Der Entwurf des Sachlichen Teilplans "GSP" legt die Stadt Zeh-
denick gemäß des Handlungsauftrages des LEP HR (formuliert im Ziel 3.3 LEP HR) als 
Mittelzentrum in Funktionsteilung mit der Gemeinde Gransee fest. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des Vorbehaltsge-
biets "historisch Bedeutsame Kulturlandschaft" Nr. „1 "Zehdenicker Tonstichlandschaft" 
(vgl. Festlegungskarte ReP FW). Die Vorbehaltsgebiete sollen vor einer raumbedeutsa-
men Inanspruchnahme geschützt werden, welche die bestehenden Qualitäten der Land-
schaft entwerten oder stark überprägen könnte (vgl. 2.1 (G) ReP FW). Das Planvorhaben 
begründet unter Berücksichtigung von Größe, Lage und Planungszielen dahingehend 
keinen Widerspruch. 
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3. Planinhalt 

3.1 Künftige Darstellung im Flächennutzungsplan 
Die im geltenden Flächennutzungsplan der Stadt Zehdenick vom Mai 2010 dargestellte 
Fläche für die Landwirtschaft wird durch die Darstellung einer Wohnbaufläche ersetzt. 
Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Bebau-
ungsplans "An der Exinstraße" geschaffen und Flächen zur Deckung des Wohnraumbe-
darfes vorbereitet. 

3.2  Künftige bauliche Nutzung 
Im Flächennutzungsplan ist die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen in den Grund-
zügen darzustellen. Im vorliegenden Fall sollen Flächen für die Wohnnutzung gesichert 
werden. Der Flächennutzungsplan dient aufgrund seiner vorbereitenden Wirkung nicht 
der konkreten Beschreibung der Planung. Die konkrete Planung erfolgt auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung. 

3.3 Bodendenkmale 
Die Planung tangiert im nördlichen Geltungsbereich das Bodendenkmal Nr. 70223, Sied-
lung und Gräberfeld Eisenzeit. 

 
Abb. 4: Ausschnitt aus dem BLDAM-Geoportal des Landes Brandenburg, ohne Maßstab, genor-
det 
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3.4 Flächenübersicht 
 
Tab. 1: Flächenübersicht, Angaben in Hektar (ha) 

Fläche Bestand Planung 

Geltungsbereich 1,87 1,87 

Fläche für die Landwirtschaft 0,61 0,00 

Grünfläche: Garten- und Grabeland 1,26 0,00 

Wohnbaufläche 0,00 1,87 
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4. Umweltbericht 
4.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens und der rechtlichen und fachlichen Rahmenbe-

dingungen 
Das Plangebiet für die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Zehdenick be-
findet sich am östlichen Siedlungsrand der Stadt Zehdenick im Ortsteil Zehdenick.  
Mit der Änderung verfolgt die Stadt Zehdenick als Planungsziel die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung und die Errichtung von Wohnge-
bäuden. 
Die äußere verkehrliche Erschließung erfolgt über die befestigte Exinstraße und über die 
befestigte Straße Kirschenallee.  
Der räumliche Geltungsbereich des Änderungsbereiches umfasst die Flurstücke 423/3 tlw., 
424/2 tlw., 425/2 tlw., 430/3 tlw., 430/5 tlw., 545 tlw., 427 tlw., 428/5 tlw., 428/6, 429/1 tlw., 
429/2 tlw., 609 tlw., 546, 547, 644, 645, 1082, 1083 und 1084, Flur 20, Gemarkung Zehde-
nick mit einer Größe von 1,9 ha.  
Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt  
• im Norden durch Wohngrundstücke der nördlich gelegenen Kirschenallee  
• im Osten durch Wohngrundstücke der Exinstraße und 
• im Westen und Süden von einer im geltenden Flächennutzungsplan dargestellten 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Garten- und Grabeland".  
Das Plangebiet ist mit Ausnahme von Schuppen unbebaut und wird teilweise als land-
wirtschaftliche Fläche genutzt. 
Das Gelände liegt im Nordwesten auf ca. 60 m ü. NHN und fällt annähernd gleichmäßig 
nach Südosten auf ca. 51 m ü. NN ab. 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes von Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung Garten- und Grabeland sowie Flächen für die Landwirtschaft in Wohnbaufläche 
soll die Entwickelbarkeit eines Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB gewährleistet werden. 

4.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird im zweistufigen Verfahren gemäß §§ 2, 
3, 4 und 4 a BauGB durchgeführt. Es sind gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 
durchzuführen und gemäß § 2 a BauGB ein Umweltbericht zu erarbeiten. Im Sinn der 
Anlage 1 Nr. 2 b)  aa)-hh) wird darin eine Prognose über die Entwicklung des Umwelt-
zustands bei Durchführung der Planung dargelegt. 
Besonderer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 
Bei der Änderung des Flächennutzungsplanes sind die Verbote des besonderen Arten-
schutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. Diese kön-
nen im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. Eine artenschutzrechtliche 
Potentialeinschätzung ist im Kap. 4.4.2 enthalten. 
Tötungsverbot bzw. Zerstörungsverbot 
Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 
Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). 
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Störungsverbot 
Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, sie zu beschädigen oder zu zerstören 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
Für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 BNatschG (Bauleitpläne), die nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Ver-
marktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatschG auf-
geführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hin-
blick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch 
gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender 
Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten 
gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betrof-
fen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß 
gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) 
Beurteilung von Eingriffen 
Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplä- 
nen (...) Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (§§ 2, 3, 4 und 
4a) zu entscheiden (§ 18 Abs. 1 BNatschG). 
Im FNP muss die Bewältigung möglicher Eingriffs-Konflikte erkennbar sein. 

4.2 Wesentliche Wirkungen 
Wirkungen sind aus dem Vorhaben resultierende Effekte, die bei einem Umweltbelang 
Änderungen im Bestand oder Reaktionen im Verhalten auslösen können. Sie sind die 
Ursache für Beeinträchtigungen oder für positive Entwicklungen der Umweltbelange 
(Kap. 4.4). Im Folgenden werden nur Wirkungen des Vorhabens behandelt, die sich über 
die derzeitigen Wirkungen hinaus potenziell erheblich auswirken (BauGB Anlage 1 (zu 
§ 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c)). Der Raum, in dem vorhabenbedingte, erhebliche Wirkungen 
auftreten, definiert den Untersuchungsraum (Kap. 4.3.1). 
 
Baubedingte Wirkungen 

optische und akustische Reize, Er-
schütterungen 

durch Baupersonal und -maschinen  

baubedingte Beseitigung oder Be-
einträchtigung von Gehölzen und 

durch den Überbau oder die Umgestaltung der Boden-
oberfläche 
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extensiven Gras- und Staudenflu-
ren 

Anlagebedingte Wirkungen 
Versiegelung durch den Überbau von Boden durch Bauwerke und 

Verkehrsflächen 

Anlagebedingte Beseitigung Gehöl-
zen, und Gras- und Staudenfluren 

durch den Überbau von Boden durch Bauwerke und 
Verkehrsflächen  

Betriebsbedingte Wirkungen 
Störungswirkungen  durch die Freizeitnutzung des Gebietes 

 
Verwendete technische Verfahren zur Bewertung und Kompensation 
Die Bewertungsmethode fußt auf den "Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung"1. 
Die Umweltbelange werden in drei Stufen bewertet (Tab. 2, Tab. 3, Tab. 4). Eine spezi-
elle Kompensation kann erforderlich sein, wenn Umweltbelange besonderer Bedeutung 
erheblich beeinträchtigt werden. 
Tab. 2: Wertstufen für Pflanzen und Biotope 

Wertstufe Beschreibung 

besondere Bedeutung wesentliche Relevanz für Arten der Roten Liste mit mindestens 
dem Status "Vorwarnliste" oder für besonders geschützte Arten 

 Schutzgebiete und geschützte Objekte 

allgemeine Bedeutung keine wesentliche Relevanz für Arten der Roten Liste mit mindes-
tens dem Status " Vorwarnliste " 

keine Bedeutung keine wesentliche Bedeutung für Arten, z. B. asphaltierte Straßen 

 
Tab. 3: Wertstufen für Tiere und deren Lebensräume 

Wertstufe Beschreibung 

besondere Bedeutung wesentliche Relevanz für Arten der Roten Liste mit mindestens 
dem Status " Vorwarnliste " oder für besonders geschützte Arten 

allgemeine Bedeutung keine wesentliche Relevanz für Arten der Roten Liste mit mindes-
tens dem Status " Vorwarnliste " oder besonders geschützte Ar-
ten 

keine Bedeutung keine wesentliche Bedeutung für Arten 

 
Tab. 4: Wertstufen für sonstige Umweltbelange 

Wertstufe Beschreibung 

besondere Bedeutung geschützte Bereiche oder Objekte 

allgemeine Bedeutung keine wesentliche Bedeutung für den Umweltbelang 

keine Bedeutung keine Bedeutung für den Umweltbelang 
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4.3 Untersuchungsrahmen und Methoden 
4.3.1 Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum ist der Raum, in dem vorhabenbezogene Auswirkungen auf 
Umweltbelange möglich sind. 
Der Untersuchungsraum für Schutzgebiete, geschützte Objekte, Tiere und Pflanzen ist 
das Plangebiet. Auf Grund der zu erwartenden Störungswirkungen ist eine Aufweitung 
des Untersuchungsraumes nicht erforderlich. Der Untersuchungsraum für Natura 2000-
Gebiete erstreckt sich bis zum nächstgelegenen Natura 2000-Gebiet.  
Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter werden 
keine über den Geltungsbereich hinausgehenden erheblichen Auswirkungen entstehen. 
Daher ist hier der Geltungsbereich der Untersuchungsraum. 

4.3.2 Datengrundlage, eingesetzte Techniken und Stoffe (Anlage1 Nr.2b/hh BauGB) 
Folgende allgemeine Daten bildeten die Grundlage für den Umweltbericht: 
• Geländebegehung (August und Oktober 2022) 
• Biotoptypenkartierung August 2022  
• Vermessung  
• Regionalplan  
• Landschaftsprogramm 
• Schutzgebietsinformation im Land Brandenburg2 
Erfassungen darüber hinaus sind in den jeweiligen Kapiteln des Umweltbelangs darge-
stellt. Die Datenbasis ist ausreichend, insofern keine anderen Aussagen in den Folge-
kapiteln getroffen werden. 

4.4 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustands und der Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens 
Dieses Kapitel enthält die Belange des Umweltschutzes, die gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere zu berücksichtigen sind. 

4.4.1 Ziele des Umweltschutzes der einschlägigen Fachgesetze und Fachpläne 
Der Umweltbericht muss die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-
ten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, 
wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, dar-
stellen (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB). 
Gem. Anlage1 Nr. 2 b/bb BauGB ist die Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt und deren nachhaltige 
Verfügbarkeit besonders zu berücksichtigen. 
Die themenbezogenen Aussagen werden in den Kapiteln des jeweiligen Umweltbelangs 
unter dem Punkt "Fachplanerische Ziele und Hinweise“ aufgegriffen. Allgemeine Aussa-
gen finden sich in diesem Kapitel. 
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung werden nachfolgende Gesetzesvorga-
ben berücksichtigt: 
 

Tab. 5: einschlägige Fachgesetze 

Fachgesetz Schutzgut Berücksichtigung im Rahmen der Bauleitpla-
nung  
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Baugesetzbuch Menschen 

Tiere, Pflanzen 
und biologische 
Vielfalt 

Boden 

Wasser 

Klima / Luft 

Kulturelles Erbe 
und sonstige 
Sachgüter 

generell Berücksichtigung der Belange des Um-
weltschutzes bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere zu berücksichtigen: die Auswirkungen 
auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen 
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 
Natura-2000-Gebiete, Mensch und seine Ge-
sundheit, Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
und die Wechselwirkungen zwischen den einzel-
nen Belangen 

Boden 

Fläche 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Landschaft 

Tiere, Pflanzen 
und biologische 
Vielfalt 

Kulturelles Erbe 
und sonstige 
Sachgüter 

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich er-
heblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes (Eingriffsregelung nach 
BNatSchG) 

Bauleitpläne sollen die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell 
erhalten und entwickeln 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Be-
lange der Baukultur, des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ort-
steile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 
und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbil-
des zu berücksichtigen 

Klima Den Erfordernissen des Klimaschutzes  ist Rech-
nung tragen 

Bundesnaturschutzgesetz 

Brandenburgisches Natur-
schutzausführungs-gesetz 

 

Tiere, Pflanzen 
und biologische 
Vielfalt 

Landschaft 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eige-
nen Wertes und als Lebensgrundlagen des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich( …) so zu schützen, dass die biologische 
Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts einschließlich der Regenera-
tionsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähig-
keit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie der Erholungswert von Na-
tur und Landschaft auf Dauer gesichert sind 

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Viel-
falt sind lebensfähige Populationen wildlebender 
Tiere und Pflanzen einschl. ihrer Lebensstätten 
zu erhalten und Austausch, Wanderungen und 
Wiederbesiedlungen zu ermöglichen 
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Boden 

Klima / Luft 

Tiere, Pflanzen 
und biologische 
Vielfalt 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind ins-
besondere Böden so zu erhalten, dass sie ihre 
Funktion im Naturhaushalt erfüllen können, Luft 
und Klima durch Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zu schützen sowie 
wildlebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensge-
meinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstät-
ten auch im Hinblick auf ihre jeweilige Funktion 
im Naturhaushalt zu erhalten 

Landschaft 

Kulturelles Erbe 
und sonstige 
Sachgüter 

Zu dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie des Erholungswertes von 
Natur  und Landschaft sind insbesondere Natur-
landschaften und historische Kulturlandschaften, 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmä-
lern, vor Verunstaltung, Zersiedlung und sonsti-
gen Beeinträchtigungen zu bewahren sowie zum 
Zwecke der Erholung in der freien Landschaft 
nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete 
Flächen vor allem im besiedelten und siedlungs-
nahen Bereich zu schützen und zugänglich zu 
machen. 

Bundesimmissionsschutzge-
setz 

Bundesimmissionsschutz-
verordnungen 

Menschen 

Tiere, Pflanzen 
und biologische 
Vielfalt 

Boden 

Wasser 

Klima / Luft 

Kulturelles Erbe 
und sonstige 
Sachgüter 

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und Sachgü-
ter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (u. a. 
Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigun-
gen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen, Licht, Wärme, Strahlen) 

Vorbeugung schädlicher Umwelteinwirkungen 

Bundesbodenschutzgesetz Boden Vermeidung schädlicher Bodenveränderungen 

Brandenburgisches Abfall- 
und Bodenschutzgesetz 

 

Boden 

Fläche 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (Bo-
denschutzklausel) 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
begrenzen 

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen, insbesondere 
durch den Eintrag von schädlichen Stoffen, und 
die damit verbundenen Störungen der natürli-
chen Bodenfunktionen 

Vorsorglicher Schutz vor Erosion, Verdichtung 
und anderen nachteiligen Einwirkungen 
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Wasserhaushaltsgesetz 

Brandenburgisches Wasser-
gesetz  

 

Wasser Schutz der Gewässer als Bestandteil des Natur-
haushaltes, als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen sowie als nutzbares Gut 

Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass 
eine Verschlechterung seines mengenmäßigen 
und seines chemischen Zustandes vermieden 
wird, steigende Schadstoffkonzentrationen um-
gekehrt werden, ein guter mengenmäßiger und 
guter chemischer Zustand erreicht wird 

Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion 
als Rückhalteflächen zu erhalten bzw. bei über-
wiegenden Gründen des Allgemeinwohls auszu-
gleichen 

Brandenburgisches Denk-
malschutzgesetz  

 

Kulturelles Erbe 
und sonstige 
Sachgüter 

Denkmäler sind als Quellen und Zeugnisse 
menschlicher Geschichte und prägende Be-
standteile der Kulturlandschaft des Landes Bran-
denburg zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nut-
zen und wissenschaftlich zu erforschen 

TA Luft Klima / Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen und Vorsorge gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, um ein hohes Schutzniveau für die Um-
welt insgesamt zu erreichen 

TA Lärm Menschen Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche 

Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

Bundeswaldgesetz 

Waldgesetz des Landes 
Brandenburg  

Tiere, Pflanzen 
und biologische 
Vielfalt 

Menschen 

Klima / Luft 

Wasser 

Boden 

Landschaft 

Erhaltung, erforderlichenfalls Vermehrung des 
Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens 
(Nutzfunktion), Bedeutung für die Umwelt, insbe-
sondere für die dauernde Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaus-
halt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfrucht-
barkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Inf-
rastruktur und die Erholung der Bevölkerung 
(Schutz- und Erholungsfunktion) 

Nachhaltige Sicherung der ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung 

 
Zu beachten sind folgende Fachpläne und sonstige Rechtsbezüge: 
Besonderer Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Verbote des besonderen Artenschutzes 
gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. Diese können im Rah-
men der Abwägung nicht überwunden werden. Die Belange des besonderen Artenschut-
zes sind in dem Kapitel 4.4.2 dargestellt. 



Flächennutzungsplanänderung "An der Exinstraße", Stadt Zehdenick    
Begründung                                                                                                                            23. Februar 2024 

 

 
Seite 20 

Die Belange des besonderen Artenschutzes treten nicht mit der Aufstellung der Ände-
rung des Flächennutzungsplans ein, sondern erst, wenn der aus der FNP-Änderung fol-
gende Bebauungsplan umgesetzt wird. Je nachdem wie viel Zeit zwischen der Rechts-
kraft des Bebauungsplanes und seiner Umsetzung besteht, ist eine nochmalige Über-
prüfung der Flächen erforderlich. Auch eventuell erforderliche vorgezogene CEF-Maß-
nahmen können nur in zeitlichem Zusammenhang mit der Umsetzung eines Bebauungs-
planes umgesetzt werden. 
Die Umwidmungssperrklausel in Bezug auf landwirtschaftliche Flächen (§ 1a Abs. 2 Satz 
2 – (1) – BauGB) stellt darauf ab, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen nur im not-
wendigen Umfang umgenutzt werden sollen.  
Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Zehdenick (Baumschutzsat-
zung)  
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung beschränkt sich auf die im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile und den Geltungsbereich der Bebauungspläne im Gebiet der 
Stadt Zehdenick und ihrer Ortsteile.  
Kompensation von Baumverlusten im planungsrechtlichen Außenbereich 
Für die Bemessung der Kompensation im planungsrechtlichen Außenbereich für Baum-
fällungen ist die HvE 2009 (Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung MLUV) anzu-
wenden. 
Landesentwicklungsplan 
Das Plangebiet liegt gemäß Festlegungskarte 1 des Landesentwicklungsplans Haupt-
stadt Region (LEP HR) vom 29. April 2019 weder im Freiraumverbund (Ziel 6.2) noch im 
Gestaltungsraum Siedlung (Ziel 5.6). Die Stadt Zehdenick befindet sich im Weiteren Met-
ropolenraum und bildet nach Festlegungskarte des LEP HR gemeinsam mit der Stadt 
Gransee ein Mittelzentrum in Funktionsteilung. 
Für die Flächennutzungsplanänderung ist als weiteres Ziel der Landesplanung relevant: 
• Neue Siedlungsflächen sind an vorhandene Siedlungsgebiete anzuschließen. (Ziel 

5.2 LEP HR) 
• Die Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen ist zu vermeiden. (Ziel 5.4 LEP 

HR) 
Regionalplanung 
Die Stadt Zehdenick liegt im Landkreis Oberhavel in der Region Oberhavel-Nord. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des Vorbehaltsge-
bietes "Historisch bedeutsame Kulturlandschaft" Nr. 11 "Zehdenicker Tonstichland-
schaft" (vgl. Festlegungskarte ReP FW). Die Vorbehaltsgebiete sollen vor einer raumbe-
deutsamen Inanspruchnahme geschützt werden, welche die bestehenden Qualitäten 
der Landschaft entwerten oder stark überprägen könnte (vgl. 2.1 (G) ReP FW). Der Be-
bauungsplan begründet unter Berücksichtigung von Größe, Lage und Planungszielen 
dahingehend keinen Widerspruch. 
Landschaftsprogramm 
Das Landschaftsprogramm Brandenburg gibt folgende flächenbezogene Aussagen: Für 
den Geltungsbereich ist eine Entwicklung der Freiräume im Berliner Umland als Hand-
lungsschwerpunkt zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes vorgesehen. Des Weiteren ist die Schaffung lebenswerter Orte mit unverwechselba-
rer Identität sowie die Schaffung ausreichender Freiräume für die Erholung Leitziel des 
Landschaftsprogramms. 
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Diese Aussagen werden durch Verringerung der Versiegelung durch eine niedrige GRZ 
sowie den Erhalt und die Kompensation von Bäumen und Sträuchern sowie Maßnahmen 
zur landschaftlichen Einbindung auf der Ebene des Bebauungsplans berücksichtigt. 
Landschaftsrahmenplan  
Als Entwicklungsziel wird im Landschaftsrahmenplan (Herausg. / verantwortlich: Land-
kreis Oberhavel für die Altkreise Oranienburg und Gransee) die Aufwertung sonstiger 
Siedlungsbereiche genannt. 
Flächennutzungsplanung 
Für die Stadt Zehdenick liegt ein Flächennutzungsplan vom Juni 2010 vor, der für den 
Geltungsbereich z.T. Wohnbaufläche, teilweise eine Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung "Garten- und Grabeland" und eine Fläche für die Landwirtschaft darstellt. Der Flä-
chennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren geändert. 
Landschaftsplanung 
Der Landschaftsplan der Stadt Zehdenick mit den Ortsteilen Badingen, Bergsdorf, Burg-
wall, Kappe, Klein-Mutz, Krewelin, Kurtschlag, Marienthal, Mildenberg, Ribbeck, Vogel-
sang, Wesendorf und Zabelsdorf (Landkreis Oberhavel, Land Brandenburg) besitzt Gül-
tigkeit seit 2009. Die schutzgutbezogenen Aussagen des Planwerkes werden in den je-
weiligen Kapiteln dargestellt. Der Landschaftsplan Zehdenick wird im Folgenden mit LP 
abgekürzt. 
Sonstige Planungen liegen nicht vor. 

 Schutzgebiete und geschützte Objekte 
Im Plangebiet sind keine internationalen oder nationalen Naturschutzgebiete vorhanden. 
Nach Bundesnaturschutzrecht geschützte Gebiete grenzen in unmittelbarer Nähe an:  
• Naturschutzgebiet (NSG) Schnelle Havel, Gebietsnummer 3146-502 
• Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) Schnelle Havel, Gebietsnummer DE 3146-301 

(weitgehend flächenüberlagernd mit o.g. NSG) 
Die Schutzgebiete befinden sich östlich in ca. 200 m Entfernung 
Das Plangebiet wird nach Osten von außerhalb durch einen Gehölzgürtel begrenzt. 
Gemäß BNatSchG geschützte Tiere und Pflanzen zeigen Kap. 6.2.1.5 und 6.2.1.6.  
Im Plangebiet sind keine gemäß § 30 BNatSchG geschützten Biotope vorhanden.  
Es liegt außerhalb des festgesetzten Landschaftsschutzgebietes „Obere Havelniede-
rung“. 
(Anm.: zum Trinkwasserschutz s. Kap 4.4.5) 
Auswirkungen 
Das Plangebiet liegt in keinem europarechtlich oder national gesicherten Schutzgebiet. 
Die nächstgelegenen Schutzgebiete befinden sich östlich in mehr als 200 m Entfernung 
und somit außerhalb untersuchungsrelevanter Entfernungen. Auswirkungen sind keine 
zu erwarten.  

4.4.2 Tiere 
Fachplanerische Ziele und Hinweise 
Der Landschaftsrahmenplan sieht für das Plangebiet folgende fachplanerischen Ziele 
vor: 
• Erhaltung und Entwicklung der Vielfalt an natürlichen und naturnahen sowie nut-

zungsgeprägten Lebensräumen 
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• Erhalt von Sommer- und Winterquartieren für Fledermäuse 
• Erhalt großer unzerschnittener Räume 
Methode der Erfassung 
Auf Grundlage einer Geländebegehung (2020) wurde eine Potenzialanalyse durchge-
führt.  
Für das Plangebiet ist das Vorkommen geschützter Wirbeltierarten (Brutvögel, Fleder-
mäuse, Reptilien) sowie ausgewählter Wirbellose und daraus resultierend das durch 
eine Bebauung entstehende Konfliktpotential zu beschreiben.  
Im Frühjahr und Sommer 2020 wurden durch die Arbeitsgemeinschaft Freilandbiologie 
Dipl. Biol. Carsten Kallasch, Odenwaldstraße 21, 12161, Berlin die Bestände von Fle-
dermäusen, Brutvögeln und Zauneidechsen sowie der europarechtlich geschützten 
Schmetterlingsarten Großer Feuerfalter und Nachtkerzenschwärmer entsprechend der 
üblichen Methodenstandards ermittelt. Nach einer Erweiterung der Planfläche in Rich-
tung Süden (ca. 0,8 ha) wurde der südliche Teil des Plangebiets im Sommer 2022 un-
tersucht.  
Es wurde dabei geprüft, ob auf der Fläche Bäume stehen, deren Höhlen oder Stamm-
risse regelmäßig wiederkehrend als Nistplätze von Vögeln oder als Verstecke von Fle-
dermäusen genutzt werden können. Sie wären als dauerhaft geschützte Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten zu bewerten. Gleichzeitig wurde die Eignung der auf der Fläche ste-
henden Gehölze als Lebensstätte für Heldbock und Eremit bewertet.  
An den Bestandsgebäuden wurde die Existenz geschützter Ruhe und Fortpflanzungs-
stätten ermittelt. Dies sind insbesondere Fledermausverstecke und Nistplätze von Ge-
bäudebrütern. Brutplätze in Bäumen und an Gebäuden wären ebenso wie Fledermaus-
verstecke als dauerhaft geschützte Ruhe- oder Fortpflanzungsstätten zu bewerten.  
Die Ergebnisse dienen der Bewertung des Geländes, als Basis für eine Konfliktanalyse 
und als Grundlage für Maßnahmen zur Berücksichtigung geschützter Arten.  
Die Faunistische Erfassung und Bewertung ist ein eigenständiger Teil der Begründung 
zum Bebauungsplan und liegt gesondert vor (Ergänzende Planunterlage A). 
Hier zusammenfassend wird der faunistische Bestand wie folgt dargestellt: 
„Die untersuchte Fläche weist abwechslungsreiche Lebensraumstrukturen auf, die zahl-
reichen Arten einen Lebensraum bieten.  
Wertgebend ist die Vernetzung von Teillebensräumen: Gehölz bestandene und offene 
Flächen liegen direkt nebeneinander und Arten des Siedlungsbereiches können eben-
falls die Flächen nutzen. Dadurch sind Arten verschiedener Lebensräume anzutreffen. 
Wertbestimmend für die untersuchte Fläche sind die regelmäßigen Beobachtungen von 
Breitflügelfledermäusen, das Vorkommen von Dohlen bei der Nahrungssuche, das Vor-
kommen von Zauneidechsen sowie die Nachweise des Wachtelweizen-Scheckenfalter 
und des Ampfer-Grünwidderchens.  
Eine Änderung der Bebauung oder der Flächennutzung an der Exinstraße kann für Fle-
dermäuse, Brutvögel und Zauneidechsen zu Konflikten führen.  
Für Fledermäuse kann mit der Planfläche ein Teil ihrer Jagdgebiete verloren gehen und 
es kann die Vernetzung von Teillebensräumen (Tagesquartiere / Jagdgebiete) unterbro-
chen werden. Durch die angemessene Bepflanzung der Planfläche oder anderer Flä-
chen sowie die Anlage von Gründächern kann eine erhebliche Beeinträchtigung vermie-
den oder kompensiert werden.  
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Für die nachgewiesenen Brutvögel können durch die Bebauung der Planfläche baube-
dingt Konflikte entstehen, wenn es in der Folge zur Tötung einzelner Individuen oder zu 
erheblichen Störungen kommt. Dies ist durch geeignete Maßnahmen wie beispielsweise 
eine Bauzeitenregelung zu vermeiden. Darüber hinaus gehen durch den Zugriff auf die 
Fläche Lebensräume und wahrscheinlich auch dauerhaft geschützte Fortpflanzungsstät-
ten verloren. Eine Zerschneidung von Teillebensräumen ist ebenfalls möglich.  
Zur Bemessung der Beeinträchtigung von Vogelarten in der unmittelbaren Umgebung 
wurde auch der Wirkraum eingeschätzt: Es ist analog zur Festlegung von Effektdistan-
zen im Straßenbau (GARNIEL & MIERWALD 2010) davon auszugehen, dass die Be-
bauung der Planfläche auch eine Besiedlung der direkt angrenzenden Flächen durch 
Brutvögel reduziert. Darüber hinaus werden die Nahrungsflächen von Dohlen verloren 
gehen. Würden dadurch ihre Brutplätze aufgegeben und sich die Größe der Brutkolonie 
verringern, wäre dies als Verbotstatbestand gem. § 44 BNatSchG zu bewerten. Dies gilt 
gleichermaßen auch für Höhlenbrüter im östlichen Gehölzstreifen. Werden auf der Plan-
fläche Bäume gefällt, so ist auch der Verlust einzelner Baumhöhlen möglich. Baumhöh-
len sind selbst in naturnahen Waldbeständen ein Mangelfaktor. Es ist sicher davon aus-
zugehen, dass die Höhlen regelmäßig von geschützten Arten genutzt werden. Sie sind 
somit als dauerhaft geschützt zu bewerten und im Falle der Beseitigung ebenso zu kom-
pensieren wie Brutplätze an Gebäuden. [...] 
Auf der Planfläche war eine junge Zauneidechse nachweisbar, so dass trotz des Fehlens 
weiterer Nachweise eine Reproduktion wahrscheinlich ist. [...]“ 

 
Auswirkungen 
Durch die Nutzungsänderung im Rahmen der Flächennutzungsplan-Änderung können 
Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse durch den Verlust von Gehölzen mit Baum-
höhlen oder –spalten entstehen. Diese sind im Rahmen des Bebauungsplanes zu erfas-
sen und wenn möglich durch den Erhalt der Bäume mit Baumhöhlen zu vermeiden. Mög-
liche Kompensationsmaßnahmen werden im Bebauungsplanverfahren getroffen. 

4.4.3 Pflanzen und Biologische Vielfalt 
Im Untersuchungsgebiet überwiegt derzeit im südlichen und mittleren Geltungsbereich 
Gartennutzung. Hier weisen die Flächen verschiedene Nutzungsformen vom ehemali-
gen Freizeitgarten bis zur Grünlandbrache auf.  
Innerhalb des Änderungsbereiches ist der nördliche und südliche Bereich weitgehend 
frei von großen Gehölzen. Hingegen sind im mittleren Bereich (Fst. 429/1, 429/2) zum 
Teil dichte, leicht verwilderte Pflanzungen mit überwiegend nicht heimischen Arten an-
zutreffen (Fichte, Tanne u.a. Koniferen, Robinie und Essigbaum (Rhus typhina)) sowie 
Ziersträucher wie Flieder, Spierstrauch oder Forsythie: 
Folgende Biotoptypen (mit Zifferncode) wurden mit absteigender Flächenpräsenz vorge-
funden: 
10113  Gartenbrache 
09130  Acker 
09144   Ackerbrache auf Sandböden 
05110  Frischwiese/-Weide 
12652  Weg, wasserdurchl. Befestigung 

Die biologische Vielfalt beinhaltet die Ebenen der Gendiversität, Artendiversität und Öko-
systemdiversität. 
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Fachplanerische Ziele und Hinweise 
Im Landschaftsrahmenplan werden die Erhaltung und Entwicklung der Vielfalt an natür-
lichen und naturnahen sowie nutzungsgeprägten Lebensräumen als Entwicklungsziel 
benannt. 
Methode der Erfassung, Beschreibung und Bewertung des Bestands 
Das Untersuchungsgebiet besitzt als Lebensraum für Flora und Fauna eine allgemeine 
Bedeutung. Durch die Lage im Siedlungsgebiet ist seine ökologische Bedeutung einge-
schränkt. 
Auswirkungen 
Vorhandene Bäume, die mindestens die Pflanzqualität eines Ersatzbaumes gemäß der 
Baumschutzsatzung der Stadt Zehdenick aufweisen, können jeweils auf den Grundstü-
cken angerechnet werden. Gehölze, die einer zukünftigen internen Erschließung wei-
chen müssen, sind angemessen zu ersetzen. 
Auf Grund der geringen Größe des Änderungsgebietes des Flächennutzungsplans ist 
nicht davon auszugehen, dass Auswirkungen auf die biologische Vielfalt entstehen.  

4.4.4 Boden 
Fachplanerische Ziele und Hinweise 
Im Landschaftsplan sind für die im Plangebiet vorkommenden Böden keine Entwick-
lungsziele benannt. 
Beschreibung und Bewertung des Bestands, Auswirkungen 
Innerhalb des Plangebietes treten zwei Bodenformationen auf. Parallel zur Exinstraße 
sind dies Ablagerungen durch Schmelzwasser (Sander) in einer Wechselfolge von fein-
, mittel- und grobkörnigen Sanden mit geringen Kiesbeimengungen. Von Südosten über 
den mittleren Geltungsbereich hinaus entstammt der Boden einer Grundmoräne (Ge-
schiebemergel, -lehm) mit stark sandigem bis kiesigem Schluff, z. T. mit Steinen. 
Im Norden des Geltungsbereiches (ca. Fst. 423/3) ist ein Gemisch aus beiden Bodenar-
ten anzutreffen (https://geo.brandenburg.de/?page=Geologische-Karten). 
Die o. g. Tal- und Dünensande sind mäßig mineralreich, es entstehen dadurch keine 
bindigen Bestandteile an der Bodenoberfläche. Um einen angemessenen landwirtschaft-
lichen Ertrag zu erwirtschaften, werden meist intensive Kulturmaßnahmen durchgeführt, 
was bei der Nähe zum Grundwasser und zum ungeschützten Grundwasserkörper der 
Havelniederung kritisch ist. Da die Wasserspeicherkapazität gering ist, hat der Grund-
wasserspiegel direkte Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit.  
Die Karte des Landschaftsprogramms „Böden - Wertvolle Archive der Naturgeschichte“ 
(MLUR Stand Dez. 2000) weist für den Geltungsbereich keine Einträge auf. 
Altlasten/Kampfmittel 
Es liegen derzeit keine Informationen von Altlasten (Altablagerungen, Altablagerungs- 
Verdachtsflächen, Altstandorte, Altstandort-Verdachtsflächen), Kampfmitteln noch von 
schädlichen Bodenveränderungen vor. 
Auswirkungen 
Durch die Ausweisung als Wohnbaufläche sind zusätzliche Bodenversiegelungen mög-
lich.  
Vor dem Hintergrund des flächenschonenden Umgangs mit Grund und Boden kann mit 
der Entwicklung des bereits erschlossenen Plangebietes eine Flächeninanspruchnahme 
im unerschlossenen Freiraum vermieden werden. (s. Anlage1 Nr. 2 b/bb BauGB) 
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4.4.5 Wasser 
Fachplanerische Ziele und Hinweise 
Das Landschaftsprogramm nennt als Ziel die Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit 
in Gebieten mit vorwiegend durchlässigen Deckschichten. Der Landschaftsrahmenplan 
nennt als Entwicklungsziel die Vermeidung von Nährstoffeinträgen auf Flächen mit ge-
ringem Geschütztheitsgrad des Grundwassers.  
Beschreibung und Bewertung des Bestandes 
Die hydrologische Kartierung des Landes stellt für das Geltungsgebiet einen oberflächig 
anstehenden Grundwassergeringleiter mit hohem Sandgehalt (vorwiegend Geschiebe-
mergel und -lehm des Brandenburger Stadiums der Weichselkaltzeit) dar 
(https://geo.brandenburg.de/?page=Hydrogeologische-Karten).  
Die Auswertung der Hydrogeologischen Karte ergibt für den Standort einen Grundwas-
serstand von ca. 40 m ü. NHN und eine Grundwasserfließrichtung annähernd von West 
nach Ost. Als Vorfluter fungiert die Schnelle Havel östlich des Untersuchungsgebietes. 
Offene Oberflächengewässer  
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine offenen Oberflächengewässer. 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebie-
tes.  
Regenwasser 
Die Starkregen-Gefahren für den Geltungsbereich sind relativ gering. 
Die Voraussetzungen für eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser sind 
vermutlich optimal.  
Grundwasser 
Das Plangebiet mit Ausnahme des Fst. 423/3 liegt innerhalb einer festgesetzten Trink-
wasserschutzzone (TWSZ III Name: Zehdenick Werk I/ID: 3036). 
Auswirkungen 
In Verbindung mit der Versiegelung von Flächen entstehen Beeinträchtigungen des 
Wasserabflusses und der Grundwasserneubildung. Da jedoch keine grundsätzlich neue 
Nutzung durch die Bauleitplanung vorbereitet wird, stellt die zu erwartenden Beeinträch-
tigungen dennoch einen ressourcenschonenden Umgang mit dem Schutzgut dar. 
Trotz erhöhter Versiegelung sind wesentliche Auswirkungen der Planung auf das 
Schutzgut Wasser aufgrund der geplanten lokalen Versickerungsmöglichkeiten nicht er-
kennbar.  

4.4.6 Klima und Luft 
Fachplanerische Ziele und Hinweise 
Als Ziel wird im Landschaftsrahmenplan der Erhalt von Freiflächen und Gehölzen zur 
Verbesserung des Mikroklimas genannt.  
Beschreibung und Bewertung des Bestands 
Das Gebiet liegt im Übergangsbereich zwischen dem westlichen, vorwiegend atlantisch-
maritimen und dem östlichen, stärker kontinental beeinflussten Binnenlandklima. Cha-
rakteristisch sind warme Sommer- und kalte Winterperioden. Entsprechend der großkli-
matischen Situation lässt sich das Klima als gemäßigt temperiert kennzeichnen. Für das 
Klima sind nach wie vor verhältnismäßig hohe Sommertemperaturen und milde Winter, 



Flächennutzungsplanänderung "An der Exinstraße", Stadt Zehdenick    
Begründung                                                                                                                            23. Februar 2024 

 

 
Seite 26 

eine lange Vegetationsperiode sowie das Niederschlagsmaximum im Sommer, das 
durch Starkregenfälle verursacht wird, charakteristisch.  
Auswirkungen 
Der Verlust von Gehölzen beeinträchtigt das Mikroklima. Durch den Erhalt von Baumbe-
ständen können die Auswirkungen jedoch minimiert werden. Der Erhalt von Baum- und 
Gehölzbeständen wird im nachfolgenden Planverfahren geregelt.  
Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung so-
wie der Verursachung von Belästigungen werden vermutlich nicht wesentlich über das 
bereits gegebene Maß hinausgehen. Deutliche Auswirkungen auf das Klima (zum Bei-
spiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und eine besondere Anfälligkeit ge-
genüber den Folgen des Klimawandels sind nicht gegeben. 

(s. Anlage1 Nr. 2 b/cc u. gg BauGB) 
4.4.7 Landschaftsbild 

Fachplanerische Ziele und Hinweise 
Als fachplanerisches Ziel gibt der Landschaftsrahmenplan den Erhalt und die Aufwer-
tung des Ortsbildes vor.  
Beschreibung und Bewertung des Bestandes 
Das Plangebiet liegt westlich des Landschaftsschutzgebietes „Obere Havelniederung", 
welches das benachbarte Naturschutzgebiet „Schnelle Havel" (s. Kap 6.2.1.1) ein-
schließt und große Teile der Zehdenick-Spandauer Havelniederung umfasst.  
Sichtbeziehungen in das neue Baugebiet sind durch den östlich gelegenen hohen Ge-
hölzstreifen weitgehend verstellt.  
Auch die überplanten Flächen haben visuell keinen Bezug zum LSG.  
Auswirkungen 
Das Plangebiet ist durch die vorhandene Bebauung an der Exinstraße und Kirschenallee 
sowie den östlichen hohen Gehölzstreifen für umliegende Bewohner und temporäre Be-
trachter weitgehend sichtverstellt, so dass eine schwerwiegende visuelle Störung durch 
die Bebauung nicht gegeben ist. 
Die Überplanung der Flächen hat keine signifikanten Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild und die siedlungsnahe Erholung.  

4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Bau- oder Bodendenkmale sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 

4.4.9 Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 
Fachplanerische Ziele und Hinweise 
Als fachplanerisches Ziel gibt der Landschaftsrahmenplan den Erhalt und die Aufwer-
tung des Ortsbildes vor.  
Beschreibung und Bewertung des Bestands 
Das Plangebiet liegt am Rande eines Siedlungsbereichs mit Wohnbebauung und land-
wirtschaftlicher Nutzung. Die umliegenden Straßen sind Anliegerstraßen und gering be-
fahren. Beeinträchtigungen durch Lärm entstehen daher für das Plangebiet nicht.  
Im Bereich der externen Verkehrsflächen befinden sich einige Versorgungsleitungen. 
Für die Müllentsorgung ist örtlich ein privates Entsorgungsunternehmen verpflichtet. Die 
Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung wird sich 
nicht signifikant über das derzeitige Maß hinaus erhöhen. 
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Die Flächen sind z.T. eingezäunt und stehen für Erholungszwecke nicht zur Verfügung. 
Auswirkungen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Risiken für die menschliche Gesundheit, das 
kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) sind 
nicht zu erwarten. 

4.4.10 Fläche 
Fachplanerische Ziele und Hinweise 
Der Landschaftsrahmenplan macht auf die Entwicklung von Wohnnutzung im Verhältnis 
zur Naturnahen Flächen folgende Aussage: 
Die Entwicklung von Wohn-und Gewerbestandorten sowie des Fremdenverkehrs erfor-
dern eine ausgewogene Bilanz zwischen den baulichen Aktivitäten und dem Schutz von 
Natur und Landschaft mit ihren empfindlichen Ressourcen wie Boden, Luft, Wasser, 
Flora und Fauna. Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Oberhavel gibt in der 
Region den inhaltlichen Rahmen vor und wird durch lokale und kommunale Planungen 
konkretisiert. 
Beschreibung und Bewertung des Bestands 
Es soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden und künftige bauliche Ent-
wicklung auf bereits genutzten sowie nachzuverdichtenden Flächen stattfinden. Die Flä-
chennutzungen können in „versiegelt“, „teilversiegelt“ und „unversiegelt“ unterschieden 
werden. 
Als Kriterien für die Bedeutung der Fläche können  
• der Natürlichkeitsgrad 
• die Zuordnung zu bodenbezogenen Sonderstandorten oder 
• das Ertragspotential   
herangezogen werden. 

 Auswirkungen 
Die Umwidmungssperrklausel in § 1a Abs. 2 S. 2 – (1) – BauGB stellt darauf ab, dass 
landwirtschaftlich genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sol-
len. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes stellen übergeordnete, langfristig 
vorausschauende Planungen weitgehend die Notwendigkeit einer Wohnbebauung fest, 
sodass die Umnutzung der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung im notwendigen 
Umfang erfolgt. Zudem ist grundsätzlich für einen Teil der Fläche keine rechtlich neue 
Nutzung vorgesehen. 
Der Neubau von Wohngebäuden trägt zur Schaffung von Wohnraum im Einzugsbereich 
von Berlin bei.  
Durch die Ausweisung als Wohnbaufläche sind zusätzliche Bodenversiegelungen und 
von naturnahen Flächen möglich. Die Bilanzierung des Eingriffs und mögliche Aus-
gleichsmaßnahmen sin auf den nachfolgenden Planungsebenen zu klären. 

4.4.11 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 
Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen, die erheblich über die beschriebe-
nen Auswirkungen hinausgehen, sind nicht zu erwarten. 
Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise 
betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen wird nach derzeitiger Erkenntnis nicht entstehen. 
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4.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Die Vermeidung von großen Eingriffen in den Naturhaushalt lässt sich primär durch al-
ternative Standort- oder Nutzungsentscheidungen erreichen.  
Aufgrund der schutzgutbezogenen Abwägung vorgeschalteter Planungsebenen und der 
privatrechtlichen Grundstücksverfügbarkeit kommen weitere Standortalternativen hier 
nicht zum Tragen. 

4.6 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  
4.6.1 bei Durchführung der Planung 

Bau und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließ-
lich Abrissarbeiten 
Es ist beabsichtigt, mit der Änderung des Flächennutzungsplanes die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohngebäuden zu schaffen bzw. die vor-
handenen baulichen Anlagen sowie die Erschließung zu sichern. Dazu werden ggf. die 
vorhandenen Baulichkeiten stark überprägt, doch erfolgt bei Durchführung der Planung 
planerisch keine wesentliche über das derzeitig vorhandene Maß hinausgehende Ände-
rung der Umweltsituation. 

Die konkreten Angaben zu Planungsabsichten und dadurch ggf. ausgelöste Wirkungen 
sowie Wechselwirkungen sind schutzgutbezogen dem jeweiligen Kapitel „Auswirkun-
gen“ zu entnehmen. 

4.6.2 bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung ist eine weitere Bebauung der Flächen mit 
Wohnbebauung nicht möglich. Die Flächen würden weiterhin teils als Grün- und Acker-
land genutzt.  

4.7 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung und zum Ausgleich 
4.7.1  Eingriffsregelung  

Die Eingriffsregelung ist gemäß § 1a Abs. 3 BauGB zu erarbeiten. Dies gilt grundsätzlich 
bei folgenden städtebaulichen Planungen: Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Auf-
hebung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, vorhabenbezogener 
Bebauungsplan), Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB (d. h. Einbeziehung 
einzelner Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile).  
Im Plangebiet sind bereits Versiegelungen vorhanden. Durch eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes können das Gelände umgestaltet und die bereits vorhandenen Ge-
bäude genutzt werden. Des Weiteren kann in vorhandene Gehölzbereiche eingegriffen 
werden. Diese sind auszugleichen. Der Umfang der Bodenversiegelung und des Verlus-
tes von Gehölzflächen wird erst in einem auf dem Flächennutzungsplan folgenden Plan-
verfahren festgesetzt. Hier sind entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zu benennen. 

4.7.2 Verwendete Verfahren und Probleme bei der Erstellung der Angaben 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen durch die FNP-Änderung erfolgte verbal argu-
mentativ. Die Umweltauswirkungen wurden ermittelt und bewertet. Dabei ist die Aus-
gleichbarkeit von Beeinträchtigungen von großer Bedeutung.  
Wesentliche Aussagen zu den Schutzgütern ließen sich aus der Bestandsaufnahme und 
den Gutachten zum Bebauungsplan „An der Exinstraße" ableiten.  
Für die Bemessung der Kompensation im planungsrechtlichen Außenbereich für Baum-
fällungen wurde die HvE 2009 (Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung MLUV) an-
gewendet. 
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Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG wurden auf Grundlage einer Geländebege-
hung (Sommer 2020) im Rahmen der Potenzialanalyse und auf Grund der vorhandenen 
Lebensraumausstattung für schützenswerte Arten unter Beachtung vonVermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen ausgeschlossen.  
Konkrete Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Zusammenstellung der Angaben haben 
sich nicht ergeben. 

4.7.3 Maßnahmen zur Überwachung 
Gemäß § 4c BauGB muss die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen überwa-
chen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere un-
vorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen, falls durch nachfolgende Planun-
gen wesentliche Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgen. 

4.8 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
Das Plangebiet für die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Zehdenick be-
findet sich am östlichen Siedlungsrand der Stadt Zehdenick im Ortsteil Zehdenick.  
Mit der Änderung verfolgt die Stadt Zehdenick als Planungsziel die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung und die Errichtung von Wohnge-
bäuden. 
Die äußere verkehrliche Erschließung erfolgt über die befestigte Exinstraße und über die 
befestigte Straße Kirschenallee.  
Der räumliche Geltungsbereich des Änderungsbereiches umfasst die Flurstücke 423/3 tlw., 
424/2 tlw., 425/2 tlw., 430/3 tlw., 430/5 tlw., 545 tlw., 427 tlw., 428/5 tlw., 428/6, 429/1 tlw., 
429/2 tlw., 609 tlw., 546, 547, 644, 645, 1082, 1083 und 1084 , Flur 20, Gemarkung Zeh-
denick mit einer Größe von 1,9 ha.  
Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt  
• im Norden durch Wohngrundstücke der nördlich gelegenen Kirschenallee  
• im Osten durch Wohngrundstücke der Exinstraße und 
• im Westen und Süden von einer im geltenden Flächennutzungsplan dargestellten 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Garten- und Grabeland".  
Es wurden folgende Umweltbelange betrachtet: 
Fläche 
Im Flächennutzungsplan wird ein als „Fläche für die Landwirtschaft“ geführter Bereich 
nun als „Wohnbaufläche“ dargestellt.  Das bauleitplanerisch vorbereitete Wohngebiet ist 
durch die Exinstraße vollständig erschlossen, so dass ein zusätzlicher Bau von Erschlie-
ßungsstraßen nicht erforderlich ist.  
Boden 
Im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans sind Böden allgemeiner Bedeutung vor-
handen. In Abhängigkeit von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes können Flä-
chen zusätzlich versiegelt werden. Nach BauNVO ist für ein allgemeines Wohngebiet 
eine GRZ von 0,4 zuzüglich einer möglichen Überschreitung für Nebenanlagen möglich. 
Wasser 
Das Plangebiet liegt am Rand innerhalb von festgesetzten Trinkwasserschutzzonen.  
Eine ordnungsgemäße Bauausführung vorausgesetzt entstehen Auswirkungen auf den 
Umweltbelang Wasser nur anlagebedingt, d.h. Versiegelungen durch Überbauung 
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erhöhen punktuell den Direktabfluss nach Niederschlagsereignissen und können die 
(hier ohnehin geringe) Wasserrückhaltefunktion sowie die Grundwasserneubildung ver-
ringern.  
Trotz erhöhter Versiegelung sind wesentliche Auswirkungen der Planung auf das 
Schutzgut Wasser aufgrund der geplanten lokalen Versickerungsmöglichkeiten nicht er-
kennbar.  
Pflanzen und Biologische Vielfalt 
Im Plangebiet sind überwiegend bereits bebaute Flächen sowie Grünland und Ackerflä-
chen vorhanden. Mit der Umsetzung des Flächennutzungsplans ist der Verlust dieser 
Biotopstruktur verbunden. 
Vorhandene Bäume, die mindestens die Pflanzqualität eines Ersatzbaumes gemäß der 
Baumschutzsatzung der Stadt Zehdenick aufweisen, können jeweils auf den Grundstü-
cken angerechnet werden. Gehölze, die einer zukünftigen internen Erschließung wei-
chen müssen, sind angemessen zu ersetzen. 
Auf Grund der geringen Größe des Änderungsgebietes des Flächennutzungsplans ist 
nicht davon auszugehen, dass Auswirkungen auf die biologische Vielfalt entstehen. 
Tiere 
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurden folgende Artengruppen be-
trachtet: 

• Europäische Brutvögel 
• Fledermäuse 
• Zauneidechse 

Europäische Brutvögel 
Das Plangebiet ist als Lebensraum für europäische Brutvögel von mittlerer Bedeutung 
und weist ein geringes Potential an Baumhöhlen auf. Die Gebäude im Plangebiet können 
von Haussperlingen und Hausrotschwänzen genutzt werden, so dass bei einem Abriss 
eine Betroffenheit geschützter Lebensstätten für Gebäudebrüter gegeben ist.  
Fledermäuse 
Das Plangebiet ist Teil eines großräumigen Jagdreviers für Fledermäuse. Das Gebiet 
weist keine geschützten Lebensstätten auf. Insbesondere die Gehölze, vorwiegend Ei-
chen am OstrRand des Plangebietes bieten eine Leitstruktur für Fledermäuse. 
Zauneidechsen 
Bei allen Baumaßnahmen und bauvorbereitenden Maßnahmen in den Lebensräumen 
der Zauneidechse sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, um eine Tötung 
oder Verletzung von Individuen der Zauneidechse sicher zu verhindern. Zur Berücksich-
tigung des Zauneidechsenvorkommens ist es erforderlich, alle Individuen vor Baubeginn 
abzufangen und die Baufläche gegen eine neue Einwanderung einzuzäunen. Die gefan-
genen Zauneidechsen sind in einen geeigneten, nicht von Zauneidechsen besiedelten 
Lebensraum umzusetzen 
Sonstige Arten 
Ein Vorkommen von Amphibien oder weiterer geschützter Arten konnten nicht nachge-
wiesen werden.  
Klima / Luft 
Die zusätzliche Versiegelung kann zu einer höheren Verdunstung sowie einer stärkeren 
Aufheizung von Flächen führen. 
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Landschaftsbild 
Das Plangebiet besitzt keine wesentliche Bedeutung für die siedlungsnahe Erholungs-
nutzung. Durch die gute Sichtverstellung in die freie Landschaft ist eine Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes nicht zu erwarten. 
Kultur und sonstige Sachgüter 
Bau- und Bodendenkmale sowie Kultur- und Sachgüter sind im Plangebiet nicht vorhan-
den. 
Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 
Aufgrund der geringen Plangebietsgröße sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch zu erwarten. 
Sonstige Umweltbelange 
Keine wesentlichen Auswirkungen bestehen für die Biologische Vielfalt, den Biotopver-
bund sowie Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen. 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

• Zeitbeschränkung für die Baufeldräumung nach § 39 BNatSchG 
• Versickerung von Niederschlagswasser im Geltungsbereich 
• Bau von bodengleichen Nebenanlagen aus wasserdurchlässigen Materialien 

Maßnahmen zum Ausgleich 
Bei einer Umsetzung des Flächennutzungsplans sind Ausgleichsmaßnahmen erforder-
lich. Die Bilanzierung und Festlegung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt in Abhängigkeit 
des vorgesehenen Versiegelungsgrades im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens.  
Maßnahmen der Überwachung 
Maßnahmen der Überwachung sind nach § 4 c BauGB durch die Stadt Zehdenick durch-
zuführen. 
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5. Verfahren 
 
Anmerkung: Die Daten werden im Laufe des Verfahrens ergänzt. 
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6. Rechtsgrundlagen 
 
BauGB (Baugesetzbuch) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist. 

BauNVO (Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsver-
ordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. I S. 167) 
geändert worden ist. 

BbgBO - Brandenburgische Bauordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Novem-
ber 2018 (GVBI.I/18, [Nr. 39], zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Sep-
tember 2023 (GVBI.I/23, [Nr. 18]). 

BbgNatSchAG - Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzge-
setz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz) vom 21. Januar 
2013. GVBI/13 [Nr. 3], geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Septem-
ber 2020 (GVBl. I/20, [Nr. 28]). 

BNatSchG (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzge-
setz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch das Gesetzes vom 
8. Dezember  2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist. 

BbgWG (Brandenburgisches Wassergesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. März 2012 (GVBl. I/12, Nr. 20), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
4. Dezember 2017 (GVBl. I/17, Nr. 28). 

Gehölzerlass (Erlass des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbrau-
cherschutz zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von 
Gehölzen in der freien Landschaft) vom 9. Oktober 2008. ABl Brandenburg 46 
S. 2527. 

LEP HR - Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg vom 29. April 2019 (GVBl. II Nr. 35). 

LWaldG (Waldgesetz des Landes Brandenburg) vom 20. April 2004 (GVBI I/04, Nr. 6, 
S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. April 2019 (GVBI 
I/19, Nr. 15). 

PlanZV (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts – Planzeichenverordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1802) geändert worden ist. 

WHG (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz) vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist. 
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